
Auszüge aus der Hauptsatzung der Stadt 

Leipzig 

§ 18 Beiräte 
 
Es werden folgende sonstige Beiräte nach § 47 SächsGemO gebildet, die die 
Ratsversammlung und die Stadtverwaltung bei der Erfüllung ihrer Aufgaben 
unterstützen: 
 
1. Kleingartenbeirat 
2. Beirat für Menschen mit Behinderungen 
3. Kinder- und Familienbeirat 
4. Seniorinnen- und Seniorenbeirat 
5. Beirat für Tierschutz 
6. Beirat für Gleichstellung 
7. Kuratorium Friedliche Revolution 1989 
8. Beirat Kunst im öffentlichen Raum und Kunst am Bau 
9. Jugendbeirat 
10. Migrantinnen- und Migrantenbeirat 
11. Klimaschutzbeirat 
 
Die Beiräte setzen sich aus jeweils einer Stadträtin bzw. einem Stadtrat jeder 
Fraktion sowie mindestens zwei und bis zu 16 sachkundigen Einwohnerinnen und 
Einwohnern der Stadt Leipzig zusammen. Die Mitglieder werden von der 
Ratsversammlung bestellt. Für jedes Mitglied kann eine persönliche Stellvertreterin 
bzw. ein persönlicher Stellvertreter bestellt werden. Den Fraktionen steht es frei, 
anstatt einer Stadträtin bzw. eines Stadtrates eine sachkundige Einwohnerin bzw. 
einen sachkundigen Einwohner zur Bestellung als Beiratsmitglied vorzuschlagen. 
Erfolgt diese Bestellung, erhöht sich die Zahl der sachkundigen Einwohnerinnen und 
Einwohner entsprechend. Dabei ist sicherzustellen, dass dem Beirat mindestens 
zwei Stadträtinnen bzw. Stadträte angehören. Die Mitglieder der Beiräte sind 
ehrenamtlich tätig. 
 
Die Sitzungen der Beiräte sind öffentlich, sofern nicht das öffentliche Wohl oder 
berechtigte Interessen Einzelner eine nichtöffentliche Verhandlung erfordern. 
Weitere Einzelheiten werden durch die Geschäftsordnung der Ratsversammlung 
bestimmt. 
Daneben bestehen insbesondere folgende Beiräte, die ihre gesetzliche Grundlage 
außerhalb der Vorschriften der SächsGemO haben: Beirat für Psychiatrie, 
Drogenbeirat und Naturschutzbeirat. 

§ 19 Aufgaben der Beiräte 
 
(2) Der Beirat für Menschen mit Behinderungen unterstützt bei der Erfüllung der 
Aufgaben im Hinblick auf die selbstbestimmte und gleichberechtigte Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen. 
 
 



Auszug aus der Geschäftsordnung der 

Ratsversammlung Leipzig 
 
 

GESCHÄFTSORDNUNG DER BEIRÄTE 

§ 37 Rechtsstellung 

 
Die Mitglieder der Beiräte sind ehrenamtlich tätig. Sie werden nach jeder 
regelmäßigen Wahl der Stadträtinnen und Stadträte widerruflich bestellt. Nach Ablauf 
einer Wahlperiode führen sie ihre Tätigkeit bis zur konstituierenden Sitzung der 
neuen Ratsversammlung fort. Die Beiratsmitglieder sollen spätestens drei Monate 
nach der konstituierenden Sitzung der Ratsversammlung berufen werden. 
Ein Beirat kann der Ratsversammlung seine Auflösung vorschlagen. Dafür bedarf es 
einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder. 

§ 38 Zusammensetzung 

 
Ergänzend zu den Regelungen der Hauptsatzung gilt: Beim Beirat für Menschen mit 
Behinderungen wird bei der Auswahl der sachkundigen Einwohnerinnen und 
Einwohner das Prinzip der Selbstvertretung berücksichtigt. Vereine und Verbände für 
Menschen mit Behinderungen haben ein Vorschlagsrecht. Als beratendes Mitglied 
gehört dem Beirat die bzw. der Beauftragte für Menschen mit Behinderungen an. 
Den Beiräten können weitere beratende Mitglieder angehören. Die beratenden 
Mitglieder sind von der Ratsversammlung zu bestellen. Sie sind nicht stimmbe-
rechtigt. 
Nicht über Vorschlagsrechte vergebene Sitze von sachkundigen Einwohnern in den 
Beiräten sollen formlos öffentlich durch die Geschäftsstellen ausgeschrieben werden. 
Die maximal vereinbarte Mitgliederzahl ist einzuhalten. 
Die Ratsversammlung ist bei der Bestellung der Mitglieder der Beiräte nicht an die 
nach den vorstehenden Absätzen zustande gekommenen Vorschläge gebunden. 
 

§ 39 Vorsitz 
 
Soweit nicht in § 37 dieser Geschäftsordnung anders bestimmt, wählt der Beirat eine 
bzw. einen Vorsitzenden und eine Stellvertreterin bzw. einen Stellvertreter aus seiner 
Mitte. 
Abweichend davon kann der Beirat durch Mehrheitsbeschluss entscheiden, zwei 
Vorsitzende und zwei Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter zu wählen. Ist zu einer 
Sitzung keine bzw. keiner der in den Vorsitz Gewählten anwesend, wählt der Beirat 
für die einzelne Sitzung eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden aus seiner Mitte. 
 



§ 40 Verfahren 
 
Die Sitzungen der Beiräte sind öffentlich sofern nicht das öffentliche Wohl oder 
berechtigte Interessen Einzelner eine nichtöffentliche Verhandlung erfordern. Der 
Beirat kann beschließen, einzelne Sitzungen per Videokonferenz oder 
Teilpräsenzsitzung durchzuführen. 
Soweit dieser Teil der Geschäftsordnung nichts anderes bestimmt, finden auf das 
Verfahren der Beiräte die für die Ratsversammlung geltenden §§ 6 bis 10, 14 bis 18, 
20 bis 22 und 27 bis 29 sowie § 34 Absatz 5 sinngemäß Anwendung. 
Stadträtinnen bzw. Stadträte können an allen Sitzungen der Beiräte mit beratender 
Stimme teilnehmen. 
Durch Beschluss des Beirats kann zu einzelnen Tagesordnungspunkten Rederecht 
für Einwohnerinnen und Einwohner eingeräumt werden. 
Die Beiräte können mit Gestaltungsregeln weitere Einzelheiten, z. B. zu ihren 
Aufgaben und Zielen, dem Arbeitsprogramm, der Arbeitsweise, der 
Sitzungshäufigkeit und dem Geschäftsgang festlegen. Diese dürfen nicht den in 
dieser Geschäftsordnung getroffenen Regelungen widersprechen. 
 
 
 
 
 
 


